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Editorial

Agrarstrukturgesetze weiterhin in der Diskussion
Rechtsanwalt Ingo Glas ist Partner der Rechtsanwaltskanzlei Geiersberger ▪ Glas & Part­
ner mbB in Rostock und Schwerin. Als Fachanwalt für Steuerrecht und Agrarrecht ist er 
zudem Vorsitzender des Ausschusses für Agrarwirtschaftsrecht der Deutschen Gesell­
schaft für Agrarrecht (DGAR) und des Fachausschusses für Agrarrecht bei der Rechts­
anwaltskammer Mecklenburg-Vorpommern sowie Mitglied des Ausschusses für Agrar- 
und Steuerrecht bei der DLG.

Einige Bundesländer haben sich in den letzten Jahren mit der Schaffung von Agrar-
struktur- bzw. Agrarstruktursicherungsgesetzen befasst. Aufgrund der Föderalismus-

reform besteht für die Länder die Möglichkeit, unter anderem den landwirtschaftlichen Grundstücksverkehr 
und das landwirtschaftliche Pachtwesen in eigener Verantwortung zu regeln. Diese Gesetzesmaterien sind 
von der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes nicht mehr erfasst. Wie schwer es aber wer-
den wird, agrarstrukturelle Zielvorstellungen in einem Agrarstrukturgesetz abzubilden, zeigt der jüngste Ver-
such in Niedersachsen auf. Ende August 2024 hat das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium in einem 
zweiten Anlauf den Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung und zur Verbesserung einer bäuerlichen Agrarstruk-
tur in Niedersachsen (Niedersächsisches Agrarstruktursicherungs- und Agrarstrukturverbesserungsgesetz – 
NASVG) vorgelegt.

Der Gesetzentwurf folgt dem bereits im GrdstVG verankerten Grundsatz, dass der Verkauf landwirtschaft-
licher Grundstücke versagt werden kann, wenn eine agrarstrukturell nachteilige Verteilung von Grund und 
Boden, eine unwirtschaftliche Verkleinerung von Grundstücken oder ein Missverhältnis von Preis und Wert 
des Grundstücks vorliegt. Von einer agrarstrukturell nachteiligen Verteilung ist auszugehen, wenn es sich beim 
Erwerber nicht um einen Landwirt handelt, der Kauf zu einer nachteiligen Anhäufung von landwirtschaftlicher 
Fläche führt oder der Erwerb keinen Zusammenhang zum landwirtschaftlichen Betrieb des Käufers aufweist. 
Bei der Beurteilung einer nachteiligen Anhäufung von Fläche wird auf eine Betriebsgrößenobergrenze abge-
stellt. Diese ist erreicht, wenn die bewirtschaftete Fläche um das Vierfache über der durchschnittlichen Be-
triebsgröße in Niedersachsen liegt. Bei einer durchschnittlichen Betriebsgröße von 76 ha (laut Agrarstruktur-
erhebung 2023) ist eine nachteilige Anhäufung bei 380 ha erreicht. Nach einer wissenschaftlichen Studie der 
DFG-Forschungsgruppe zum Entwurf des NASVG, veröffentlicht im FORLand Policy Brief 8 (November 2024) 
haben in Niedersachsen in 2023 bereits 230 Betriebe mehr als 500 ha und 2.400 Betriebe zwischen 200 und 
500 ha bewirtschaftet. Für diese Betriebe wäre ein weiteres Wachstum in Niedersachsen nicht mehr möglich, 
sofern sie die 380 ha-Schwelle erreicht haben. Auch die im Gesetzentwurf angelegte Unterscheidung bei der 
Zurechnung der Flächen verschiedener Betriebe ist wenig überzeugend. Möchte eine landwirtschaftliche 
Muttergesellschaft mit eigenem Flächenbestand Grundstücke hinzuerwerben, muss sie sich die Flächen ihrer 
Tochtergesellschaften bei der Prüfung der 380 ha-Grenze zurechnen lassen. Handelt es sich bei der Mutter-
gesellschaft hingegen um eine Holdinggesellschaft ohne eigenen Flächenbestand und erwirbt eine ihrer 
Tochtergesellschaften die Grundstücke, spielen die Flächen der Schwestergesellschaft keine Rolle. Diese Re-
gelung dürfte einem wesentlichen Ziel des NASVG, Finanzinvestoren vom landwirtschaftlichen Bodenmarkt 
fernzuhalten, zuwiderlaufen. Denn der Investor könnte über die Einschaltung einer Holdinggesellschaft un-
begrenzt Fläche erwerben, wenn er nur darauf achtet, dass jede seiner Tochtergesellschaften den Schwellen-
wert nicht überschreitet.

Eine vergleichbare Ungereimtheit im Gesetzentwurf ergibt sich auch bei der angedachten Kontrolle von 
Share-Deals. Der Entwurf des NASVG möchte den Erwerb von Anteilen an einer Agrargesellschaft von der 
behördlichen Zustimmung abhängig machen. Erwirbt ein Agrarunternehmen die Anteile an einer Holding
gesellschaft, die keine eigenen Flächen bewirtschaftet, liegt selbst dann kein Versagungsgrund vor, wenn ihre 
Tochtergesellschaften in der Summe bereits den Schwellenwert von 380 ha überschreiten. Auch umgekehrt 
könnte eine flächenlose Holdinggesellschaft selbst dann die Anteile an einer flächenbesitzenden Agrargesell-
schaft erwerben, wenn durch den Hinzuerwerb der Schwellenwert aufgrund der Zurechnung der Flächen der 
Tochtergesellschaften überschritten werden würde. Nur wenn eine Gesellschaft mit eigenem Flächenbestand 
Anteile einer anderen Agrargesellschaft erwirbt, käme es zu einem schädlichen Share-Deal, dem die Zustim-
mung zu versagen wäre. Aufgrund dieser Unschärfe im Gesetz könnte das Zustimmungserfordernis für Share-
Deals durch die Implementierung von flächenlosen Holdinggesellschaft leicht ausgehebelt werden.
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Im Rahmen der durchgeführten Verbändeanhörung und der wissenschaftlichen Befassung mit dem Gesetz-
entwurf wurden weitere Themen lokalisiert, die überarbeitungswürdig erscheinen. Neben den kritischen Stimmen 
gab es vereinzelnd aber auch Zustimmung zu den Zielen des Gesetzes.
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